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Norm

StGB §35

Rechtssatz

Eine alkoholbedingte Verminderung der Zurechnungsfähigkeit kann nicht als mildernd gewertet werden, wenn der

Täter die enthemmende Wirkung des Alkohols auf ihn kannte.
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Vgl auch; Beisatz: Umso mehr, wenn sie der Angeklagte der enthemmenden Wirkung des Alkohols zum Gelingen

der strafbaren Handlung bediente. (T1)
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